
Der Verbrauch der Haumnadeln ist zwar nicht jedes 
Jahr gleich, und berechnet sich nach dem 4jährigen Durch
schnitte auf 1 % Raumnadel pr. Mann und bei dem beste
henden Preise pr. Nadel und zwar für die Kupfernadel 
49 kr. und für das eiserne Ohr 4 kr., zusammen wit 53 kr., 
jährlich auf 66 kr. pr. Mann. Hiebei kornmt dem Werke 
noch das alte Kupfer der unbrauchbar gewordenen Nadeln 
zu Gute, welches pr. Pfund mit 49 kr. verkauft wird. 

Nach den obigen Angaben verbraucht dagegen in 
Raibl ein Häuer durchschnittlich in einem Jahre 3 mes
singene Raumnadeln in einem Kostenbetragc 8. 78 kr. pr. 
Nadel, zusammen mit 2 fl. 34 kr. 
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Jede weitere Berechnung und Folgerung unterlassend, 
will ich nur noch bemerken, dass in Pribram insbesondere 
der bei Verwendung der Zündschnüre unausweislich sich 
er!!ebende grössere Unkösteuaufwand gegenüber jenem 
beim Gebrauch der Nadeln, der allgemeinen Einführung 
der ersteren entgegen stand, seitdem man sich überzeugte, 
dass hiemit durchaus keine namhaft grössere Pulverer
sparung und keine grössere Sicherheit für die Arbeiter ver
bunden ist. 

Ich verweise hier auf den bereits angeführten Aufsatz 
in Band VII des berg- und hüttenmännischen Jahrbuches 
vom Jahre 1858. · 

ßei Vornahme von Versuchen, welche die völlige Ab
stellung des gebräuchlichen Gezähes bezwecken, möge man 
i111merhin bedacht sein, ob das Gezäh selbst nicht irgend
wie mangelhaft sei, durch eine geringe Abänderung ver
bessert oder durch ein gleichgeartetes besseres ersetzt 
werden könne, auch möge man es au vergleichenden Ge
genversuchen nie fehlen lnsscn, ehe man zur günstigen 
Beurthcilung und zur Einführung eines ganz neuen schreitet. 
Eine solche Vorsicht und Aufmerksamkeit dürfte gegen
wärtig anzuempfehlen sein, wo es sich um die Anwendbar
keit neu erfundener Sprengstoffe und namentlich des Halo
xylins handelt, dem man so überaus grosse Vorzüge an
gerühmt hat. Es ist nicht die grössere Wirkung allein, wo
durch es prciswiirdig erscheint, ula auch die vorhin ben1mu
teu zwei anderen Eigenschaften, welche die Gesundheit 
und Sicherheit der Arbeiter angehen und in mehrfacher Be
ziehung auch auf den Grubenhaushalt Einfluss 11ehu11rn. 

In tiefen und ausgebreiteten, mit zahlreicher Häuer
sehaft belegten Grubenbauen verursacht der beim Abspren
gen der Bohrlöcher sich entwickelnde Pulverraueh1 abge
sehen vo11 seinem nachtheiligen Einflusse auf die Gesundheit 
der Mannschaft, überaus grosse Störungen in der Arbeits
leistung. Das die Häuerarbeit förderliche, sogleiche Abthun 
der ausgeschlagenen Sprenglöcher ist im Laufe der Schicht, 
des Pulverrauches wegen, nicht zulässig; man muss das 
Absprengen erst gegen das Ende der Schiebt vornehmen 
lassen, und zwar in den tiefsten Bausohlen zuerst anfangend 
und nach aufwärts vorschreitend. Wie beim Beginne des 
Sprengens der Rauch in die Höhe zieht, und sich im Gruben
baue verbreitet, hört auch, mit Ausnahme bei den Häuern, 
alle Arbeit der anderen Mannschaft, der Zimmerlinge, Hund
stösser, Stürzjungen etc. et.c. auf. Dieser für den Gruben
haushalt höchst naehtheilige Uebelstand könnte möglicher
weise durch die Anwendung des Haloxylins beseitigt werden 
und macht es um so empfehlenswerther. 

Da dieser neue Sprengstoff, wie gesagt, einen starken 
Besatz braucht, zugleich aber langsamer verbrennt, als 
das schneller verpuffende Sprengpulver, so wird jedenfalls 

die Frage nicht unbeautwortet bleiben dürfen, welche von 
den bdden Besatzarten für seine wirksamste Anwendung 
die entsprechendste, zugleich aber auch die wirthschaftlich 
vortheilbafteste sei. 

Bei Zündschnüren lässt sich eine grössere Wirkung 
des Sprengstoffes erwarten, weil der Zündkanal sehr eng 
ist; dagegen ist bei ihrem Gebrauche, zumal bei starkem 
Besatze, eine sehr grosse Vorsicht nöthig, damit sie nicht 
verletzt, unwirksam und zugleich auch l!"eflihrlich für den 
Arbeiter werden. Ueberdiess kosten sie mehr als die 
Raumnadeln. 

Die Anwendung der letzteren wird wiederum wegen 
der schweren Entzündbarkeit des Haloxylins volle Sicher
hl)it für den Arbeiter gewähren, und e8 ist sogar wahr
scheinlich, dass selbst weiche eiserne Nadeln ungefähr
lich sein werden. Auch ist bei ihrem Gebrauch ein stärkerer 
Besatz möglich und ist auch ihr Preis - zumal der eisernen
gering. 

Dagegen kauu der grössere Zündkanal, besonders 
bei Anwendung starker Nadeln, der Wirksamkeit des neuen 
Sprengstoffes einen grösseren Abbruch thun, wesshalb eine 
geschickte Handhabung dünner Nadeln, besonders 
wenn eiserne gefahrlos gebraucht werden können, vor 
Allem Noth thun wird. Dem Gebrauche dünner Nadeln 
steht wohl in mehreren Bergbauen die Beschaffenheit des 
übrigen Schiesszcuges entgegen, n!imlicb der 111lcnthalbcn 
üblichen Raketchen, der Schilfröhrchen etc. etc„ welche 
nur in weiteren Zündspuren eingeführt werden können. An 
ihrer Statt ist die Anwendung der Strohhalme als Zünder 
anzuempfehlen, womit man auch bis 1 7 Zoll tief<' Löcher 
noch gut aht.hun kann. 

Der Verfasser gibt die;e Winke in bester Absicht; 
denn es handelt sich um einen der wichtigsten Zweige des 
Grubenhaushaltes, bei welchem von V ersuchen um so mehr 
ein richtiges Ergebniss gewünscht werden muss, als T!iu
schungen häufig nicht bemerkt werd1~11, und doch so em
pfindlich auf die Gebarung ein wirken können. 1\1 ögen diese 
Winko ebenso bei Vornahme von Sprengversuchen mit 
Haloxyliu wie bei den vergleichenden Gegenversuchen mit 
dl'm gewöhnlichen Sprcni.rpulvcr einer Beachtung gewür
digt werden! 

Sollen Schieferbrüche und Torfstiche nach 
dem Berggesetze behandelt werden 1 *) 

!eusserung des Gewerken Herrn Uelnrlch Bruche In 
Bezug auf Schleferbrllche. 

(Aus den Mittheilungen der Hnndels- uud Gewerbekammer Nr. 13.) 

Die nied. österr. Handels- und Gewerbekammer hat 
von mir eine gntächtliche Aeuss<'rung nbverlnngt, ob nicht 
die Einbeziehuug ues Dachschi cf c r s unter die vor
b eh alt c n cn Mineralien im Sinne des §. 3 des all
gemeinen Berggesetzes anzustreben uud dadurch den 
Grundcigenthümern sowohl das Eigen t h um cl c r Dach-

"") Wir bringen noch eine zweite Aeusserung über diese 
Frage, woil wir nicht umhin können, eine principiolle Frage in 
diesen wiederholten Bestrebungen nach Ausdehnung des Berg
regales zu erblicken, und durch obiges zweite Gutachten eines 
hervorragenden Industriellen unseres Faches, welches ganz 
unabhängig von dem desRodaeteurs dieser Zeitschrift gege
ben wurde, eine Bestätigung der Ansichten desselben erhalten. 

D. Red. 



schiefer-Lagerstätten ohne Entschädigung zu 
entziehen, als auch für die Unternehmer das Recht 
der Expropriation der Bodenoberfläche, gegen 
die Grundeigenthümer, zu sichern wäre? 

In der erwähnten Zuschrift der Kammer sind bereite 
die V ortheile hervorgehoben, welche durch eine solche 
Gesetzesänderung den Unternehmern zukommen würden. 

Ich will mich deeshalb hier nur auf die Darlegung 
des gesetzlichen Standpunktes beschränke11, woraus eich 
allerdings die Unwahrscheinlichkeit der Durchsetzung einer 
solchen Gesetzesänderung ergeben dürfte. 

Der §. 3 des allg. Bergges. vom 23. Mai 1854 spricht 
aus: nZum Bergregale gehören alle Mineralien, welche 
wegen ihres Gehaltes an Metallen, Schwefel, 
Alaun, Vitriol odc1· Kochsalz benützbar sind, 
ferner die Cemeutwäseer, Graphit und Erdharze, 
endlich alle Arten vou Schwarz- und Braunkohle." 

Unter Bergregale aber wird jenes Hoheitsrecht 
verstanden, gemäss welchem diese auf ihren natürlichen 
Lagerstätten vorkommenden Mineralien der aus s c h 1 i es s-
1 ich e n Verfügung des Landesfürsten vorbehal
ten sind. 
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Aus diesem Vorbehalte eutspringt die rechtliche 
Möglichkeit, integrirende Theile des Grundes und Bo
dens, welche nach dem bürgerl. Gesetze ein Zugehör des
selben bilden, nämlich die mineralische Lagerstätte, von 
Seite der landesfürstlichen Bergbehörde an Bergbau-Unter
nehmer, ohne Entschädigung des Grundeigen· 
t h ü m er e, verleihen zu können. 

Die Einbeziehung eines Minerale in dns Bergregale, 
welches bisher noch nicht unter die vorbehaltenen 
Mineralien aufgenommen war, begreift daher die u n e n t
g e It I ich e Entziehung eines Eigenthumee gegen
über dem Grundeigenthümcr in sich, WPlches ihm als Zu
gehör zu seinem Grund und Boden zustand. 

Dass man in einem Staate, wo das Eigenthum durch 
das bürgerliche Recht möglichst gewährleistet uud insbe
sondere das unbewegliche Eigenthum durch die Tabular
Institution garantirt ist, nicht früher zu einer u n e n t g e 1 t-
1 ich e n Entziehung eines solchen Eigenthumes 
schreitet, bis nicht die dringendste Nothwendigkeit für 
das Staatswohl es unausweichlich macht, beduf wohl kei
ner Nachweisuug. 

Das neue Berggesetz vom J. 1854 war daher bei der 
Bezeichnung der als Regale vorbehaltenen Mineralien sehr 
vorsichtig, und hielt sich diessfalls vo1· Allem und im W e
eentlichen innerhalb der Gränzen der seit Jahrhunderten 
bestandeuen Bergordnungen, dergestalt, dass eigentlich 
keine neue 11 Eigenthumsentziehungeu ausgesprochen, 
sondern die bereits vorgefundenen und schon durch 
die Verjährung eanctionirten bei b eh a 1 t e n wurde 11. 

Allerdings fand durch das neue allgemeine Berg
gesetz in doppelter Beziehung eine Erweiterung der vor
b eh alten e n Mineralien Statt, nämlich: 

a. let der §. 3 dieses Gesetzes so textirt, dass auch 
solche Mineralien, die allerdings Metalle, Schwefel etc., 
jedoch nur mit so geringem Gehalte enthalten, das~ 
die Gewinnung nach dem dermaligen Stande der 
Technik niebt lohnend ist, welche daher bis jetzt noch 
nicht einer bergmännischen Gewinnung unterzogen 
wurden , für die Zukunft dem Bergregale reservirt 
wurden, wenn nämlich die Fortschritte der Technik 

und Chemie die Ausbringbarkeit dieser geringen Ge
halte ermöglichen sollten. Ich brauche wohl nicht 
darauf hinzuweisen, dass dieses künftige Reservat in 
den Worten des §. 3 liegt: "Mineralien, welche we
gen ihres Gehaltes an Metallen, Schwefel, Alaun etc. 
benützbar sind.u 

Erwägt man jedoch, dass einerseits diese Mine
ralien, obgleich sie bisher, wegen ihrer zu geringen 
Gehalte , noeh nicht a 1s eigen t 1 ich e Er z e be
trachtet wurden, doch - wiewohl in geringerem 
Masse - solche Stoffe enthalten, welche schon durch 
die alten Bergordnungen als zum Bergregale gehörig 
erklärt waren, und dass andererseits solche gering
hältige mineraliscl;e Lagerstätten ohnediess , wenig
stens gegenwärtig, gar keinen schätzbaren 
Werth haben, so fand eigentlich keine neue Ein
beziehung in das Bergregale und keine solche Statt, 
die eine E11tziehung eines Eigenthums von i r g e u d 
einem schätzbaren Werthe nach sich ziehen 
würde. 

b. Eine zweite, wiewohl im Wesentlichen nur scheinbare 
Erweiterung der Bergregalität fand dadurch Statt, 
dass mehrere nutzbare Materialien, die durch die Pro
vineial-Bergordnungen und ihre nachträglichen Er
gänzungen in dem grössten Theile der Monarchie 
bereits in den Kreis dn ßergregalität einbezogen 
waren, auch in den übrigen Theilen der Monarchie 
ausdrücklich als vorbehalte 11 e Mineralien be
zeichnet wurden. 

Diese fand insbesondere hinsichtlich der Mine
ralkohle in Ungarn Statt, wobei einerseits das Motiv 
berücksichtigt wurde, dass die Gewinnung der 
Mineralkohle nur durch eigentliche Berg
mannsarbeit vermittelt wird, und dass die 
Präcisirung des Umfanges des Bergregales 
in Ungarn in den verfassungsmässigen Ge
setzen Ungarns eigentlich ohnehin durch 
die bergmännische Gewinnungsart eines 
Minerals geschah. 

Dessen ungeachtet wurde auch diese Erweite
rung der Bergregalität durch die Judex-Curial-Con
ferenzbeschlüsse vom Jahre 1861, von dem Zeit
punkte ihres Erscheinens angefangen, wieder s u s
pend i rt. 

Nach Voranlassung dieser allgemeinen Principien 
gehe ich auf die specielle Frage wegen Einbeziehung des 
Dachschiefers in die vorbehaltenen Mineralien über. 

Vorerst erlaube ich mir die Berichtigung, dass weder 
in England noch in Frankreich noch in Preussen, von wo 
aus Dachschiefer importirt wird, derselbe ein Gegenstand 
des Bergregales ist, oder überhaupt dem Grundeigen
thümer durch irgend ein dortiges Gesetz ohne Entschädi
gung entzogen wird. 

Der Dachschiefer hat auch keinen, oder doch nur 
einen so geringen Gehalt an Metallen, Schwefel und son
stigen, dem Bergregale vorbehaltenen Stoffen (ja wenn er 
diese enthielte, so wäre er zu seinem Zwecke gar nicht 
tauglich), dass deren Ausbringbarkeit je möglich wäre oder 
gegenwärtig auch nur versucht werden könnte. Es spricht 
daher für seine Einbeziehung in das Bergregale keineswegs 
der Umstand, dass bei Einreihung des Dachschiefers in 



das Bergregale keine neue Entziehung des Eigenthums 
etattfiudcn würde. 

Der Dachschiefer wird auch in der Regel nicht berg· 
männisch, sondern durch Abdeckarbeit steinbruchmässig 
gewonnen ; ja die bergmännische Gewinnungsart, wenn sie 
auch angewendet werden kann und angewendet wird, kann 
wegen ihrer Kostspieligkeit die Concurrenz mit Tagbrüchen 
unmöglich aushalten. 

Es ist daher gar keine der Vorbt:dingungen der be
stehenden Berggesetzgebung vorhanden, welche dafür spre
chen würde, den Dachschiefer unter die dem Bergregale 
vorbehaltenen Mineralien, ohne Entschädigung des 
Grundei g e nt h ü me rs, in dessen Grund und Boden sich 
derselbe befindet, einzureihen. Eben so ~ut könnten an
dere noch wichtigere Baumaterialien, z. B. Bausteine, we
nigstens Quader-, Verkleidungs- und sonstige Nutzsteine 
für Architekturs- und Kunstzwecke, Kalk oder doch wenig
stens der so wichtige hydraulische Kalk, ja selbst Ziegel
thon, zum grossen Vortheile der unter der käuflichen Ab
lörrnng der betreffenden Grundstücke so sehr leidenden 
Unternehmer, als vorbehaltene Mineralien erklärt werden. 

Durch die vorstehenden Deductionen wollte ich, wie 
gesagt, nur den gesetzlichen Standpunkt und die daraus 
resultirenden Anstände gegen die in Vorschlag gebrachte 
Gesetzesabänderung darlegen. 

Wenn iibrigens eine Modalität einer billigen Entschä
digung der Grundeigenthümer für die Entziehung von der
lei Mineral-Lagerstätten und die zu einer solchen Entschä
digung nöthigen Mittel aufgefunden werden könnten, so 
würde hierdurch allerdings das Haupthindcrniss beseitiget 

werden. 

Notizen. 

Bergwerksstatistik von Grossbritannien im Jahre 
1864. Nach einer im Moniteur enthaltenen statistischen Notiz, 
welche den reichhaltigen Angaben des Hrn. Rob. Hunt und 
dem Journal of the society of arts entnommen ist, bringen wir 
im Nachstehcmlcn eine kurze Skizze der englischen Bergwerks
production. 

Vornn steht gewiilmlich die S tu in k oh 1 e und das Eisen 
mit Produetionsmcngen, welche, um mit denen des Continents 
verglichen werden zu können, wir am Schlusse des Artikels auf 
Zollcentner umgerechnpt -tabellarisch wiederholen. 

Stcinlrnhle. Im!Bctricb waren :1268 Gruben mit 30i512 
Arbeitern, von denen 867 bei der Arbeit im Jahre f 864 ihren 
Tod fänden. 

Die Productionsziffer war 92,787.873 Tonnen (die 'l'onne 
ä 20·3 Zoll-Ctr.) 

Eisen. Aus den Eisensteingruben wurden 10,1164.890 
Tonnen 'J.~rzc gefördert, welche nehst importirten 7 5.104 Tonnen 
(meist aus Elba) in !i 12 Hohöfcn auf ein Hob- und Gusseisen
Qu11ntum von 4,767.951 'l'onnon verschmolzen wurden, zu dessen 
Weiterverarbeitung 127 Raffinirhüttcn mit 6262 Puddelöfen und 
718 Walzwerken im Hetrieb standen. 

Ku p fcr. Aus 212 Kupfergruben in Grossbrit:mnien ge
langten zur Verhiittung 214.604 Tonnen Erze, und lieferten 
13.:J02 Tonnen Kupfer. 

Zink, und zwar: Blendige Zinkerze 16.047 Tonnen För
derung, auf 4040 Tonnen Roh-Zink metallische Production. 

Zinn. 15.211 Tonnen Erz und 10.108 metallisches Zinn. 
Go 1 d. Aus 5 Gruben in der Grafschaft Merconeth wurden 

2336 Tonnen goldhältigen Quarzes gefördert, aus welchen 82 Kilo
gramm Gold ausgebracht wurden. 

Silber und Blei. Ans 94.433 Tonnen Bleiglanzerzen 
wurden 91.203 metallisches Blei und 18.168 Kilogramm Silber 
gewonnen. 

Endlich fanden noch !!4.458 Tonnon Schwefelkies bei der 
Schwefel- und Salzsäure- sowie der Soda-Fabrication Verwen-
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dung. Der Gesammtwerth der Mineralproduction auf nahe eine 
Milliarde Francs, also etwa 400 bis 410 Millionen Gulden 
öst. W. geschätzt. Wir bringen nun die Recapitulation in Z o 11-
C e n t n e r.n. 

Erze. 
Gold . . 47.420·8 Zoll-Ctr. 

Silber· · j 1,916.990·9 
Blei .... . 
Kupfer ... . 
Zinn .... . 
Zink .... . 
Schwefelkies 
Eisen einhei-

4,356.391 ·2 
311.783-3 
305.454•1 

1,917.497•4 

" 
n 

n 

mische Erze 204,317.267 " 
fremde Erze l ,5'26-.428 n 

Metall. 
41 Münz-Pfd. 

9084 n 

1,852.420·9 Zoll-Ctr. 
2;0.o:io·6 
205·192·4 
82.012·0 n 

" 
96,789.405 " 

Steinkohle 1883,593.821·9 " " 
Man stelle beispielsweise daneben die österreichische Pro

duclion nach obigen Posten mit: 
Gold 350S·02 Münz-Pfd. 
Silber 11.723·74 so wird diese Mehrproduction an 
Edelmetallen verschwinden gegen die Ziffern der anderen Haupt
producte, als: 
Eisen mit nur 
::llincralltohle 
Rohkupfer mit 
Hlei 

4,636.220 Wr.-Ctr. (Gnas- und Roheisen 
8t>,045.:l25 " 

51.172 
101,:l45 

462·8 " Zinn 
Zink n 2G.917•0 n 

In jenen 1883 Millionen Ctr. Steinkohle und 96 Millionen 
Ctr. Roheisen liegen die Haupt-Momente des britischen Berg 
wesens, in welchen auch Kupfer, Zinn und Blei keine unbe
deutenden Nebenrollen spielen!-

Sohlaokenziegel betreffend. Seit einigen Jahren hat 
die Verwendung von Schl11ckenzic1jeln einige Verbreitung ge
funden und auch in der Pachlitcratur hat es an Notizen darüb11r 
nicht gefehlt. Die Sache selbst ist auch in der Literatur schon 
ziemlich alt. In O' Reilly's Annales des Arts & Manufactures, 
einer im Jahre 1805 zu Paris erschienenen technischen Zeit
schrift, findet sich bereits im Germinal- (April-) Hefte S. 24-35 
ein Aufsatz über Verfertigung von Schlackenziegeln bei den 
schwedischen Eisenhütten! - also vor mehr als 60 Jahren! -

Ueber Heizröhren aus Bessemer - Stahlblech für 
Looomotiven-, Looomobilen- und Dampfsobi1fs-Kessel. 
Die Vorziige der Heizröhren ans Bcssemerstllhl vor den ge
wöhnlichen schmiedeeisernen Röhren sind so bedeutend, dass 
jene in 1len Locomotiven die letzteren mit der Zeit ganz ver
drängen werden. Diese Vorzüge bestehen niimlich: 1. ln der 
~orzüglichercn Qualität des Materials an und für sich , indem 
msbesondere der Hessemerstnhl, nnr etwns ausgPglilht, sich an 
den Enden beliebig umbördeln lässt, ohne eine Spur von Riss
ehen oder nnganzcn Stellen zu zeigen; ferner können mit Leich
tigkeit stiirkcre Rohrstutzen an den Stellen, wo man es wilnscht, 
aufgcschwcisst werden, während solche bei den schmiedeeisernem 
Höhrcn mit Kupfer gelöthet werden müsson. 2. Haben die Riihren 
von Besscmerstahl, obgleich sie nur halb so dick in der Wand 
zu sein brauchen als die schmiedeeisernen, eine viel gr1issere 
Steifigkeit und erhalten sich hierdurch in den Kcsselwandungen 
viel dichter, indem bei ihnen nicht so leicht ein Sehwnnken 
und Vibriren stattfinden kann, wie bei den noch ein Mal so 
schweren schmiedeeisernen Röhren, welche letztcrn sich leichter 
biegen uml daher sclmeller an den Wandungen, wo sie gehalten 
sind, undicht werden, Aus diesem Grunde werden bei den Röh
ren von ßessemerstahl viel weniger Reparaturen als bei den 
schmiedeeisernen vorkommen. 3. Dadurch, dass die Röhren von 
ßessemerst11hl bei einer halb so grossen Wandstiirke einen eben 
so hohen, wo nicht höheren Druck aushalten, als die schmiede
eisernen, wird bei gleichem äusseren Durchmesser per laufenden 
J<'uss eine viel grösscre Heizfläche geboten und hierdurch eine 
wesentliche Ersparung an Brennmaterial erzielt. 4. Aus dem
selben Grnude wird eine viel raschere Dampferzeugung und 
ein viel kräftigerer Luftzug erreicht, d11 der lichte Querschnitt 
bei gleichem äussercn Duchmesser viel grösscr als bei den 
schmiedeeisernen H'.ihrcn sich ergibt, wodurch auch noch die 
Reinigung erleichtert wird. 5. Dadurch, dass die Röhren von 
Bessemerstahl bei gleichem Drucke nur halb so stark in der 
Wand zu sein brauchen, als die schmiedeeisernen, wird das Ge
wicht derse1ben viel geringer und desshalb auch das Gewicht 


